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BFH-Leitsatz-Entscheidungen 
 

1. Einkommensteuer: Aufteilung eines Gesamtkaufpreises für eine denkmalge-
schützte Immobilie 
Urteil vom 07.10.2025, Az: IX R 26/24  

2. Außensteuergesetz: Verstößt die "Switch-over"-Klausel gegen Niederlassungs-
freiheit? 
Vorlagebeschluss vom 03.06.2025, Az: IX R 39/21  

3. Finanzgerichtsordnung: Pflicht zur elektronischen Kommunikation auch bei 
Klageanbringung beim Finanzamt 
Urteil vom 07.10.2025, Az: IX R 7/24  

4. Finanzgerichtsordnung: Verhältnis zwischen § 47 Abs. 2 und § 52d FGO 
Urteil vom 17.09.2025, Az: X R 11/24, X R 12/24  

5. Finanzgerichtsordnung: Nutzungspflicht des besonderen elektronischen Steu-
erberaterpostfachs vor Zugang des Registrierungsbriefs 
Urteil vom 01.10.2025, Az: X R 31/23  

 
 
Urteile und Beschlüsse:

 
1. Einkommensteuer: Aufteilung eines Gesamtkaufpreises für eine denkmalge-

schützte Immobilie 
Urteil vom 07.10.2025, Az: IX R 26/24 
1. Ist für die Anschaffung einer denkmalgeschützten Immobilie ein Gesamtkaufpreis 
gezahlt worden, ist der Kaufpreis zur Ermittlung der Bemessungsgrundlage für die 
Absetzung für Abnutzung aufzuteilen. Zunächst sind Boden- und Gebäudewert geson-
dert zu ermitteln und sodann die Anschaffungskosten nach dem Verhältnis der beiden 
Wertanteile in Anschaffungskosten für den Grund- und Boden- sowie den Gebäudean-
teil aufzuteilen. 
 
2. Das allgemeine Ertragswertverfahren (§ 28 der Immobilienwertermittlungsverord-
nung vom 14.07.2021, BGBl I 2021, 2805) stellt auch bei einem unter Denkmalschutz 
stehenden Gebäude ein zulässiges Wertermittlungsverfahren für die Ermittlung des 
Boden- und Gebäudewerts dar. 
 

  
2. Außensteuergesetz: Verstößt die "Switch-over"-Klausel gegen Niederlassungs-

freiheit? 
Vorlagebeschluss vom 03.06.2025, Az: IX R 39/21 
Dem Gerichtshof der Europäischen Union wird folgende Rechtsfrage zur Vorabent-
scheidung vorgelegt: 
 
Ist Art. 43 des Vertrags zur Gründung der Europäischen Gemeinschaft (jetzt Art. 49 
des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union) dahin auszulegen, dass er 
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einer nationalen Regelung wie in § 20 Abs. 2 des Außensteuergesetzes entgegensteht, 
die für bestimmte Einkünfte aus einer ausländischen Betriebsstätte zur Vermeidung ei-
ner Doppelbesteuerung anstelle der abkommensrechtlich geltenden Freistellungsme-
thode unilateral die Anrechnungsmethode anordnet, ohne dem Steuerpflichtigen die 
Möglichkeit zu eröffnen, Nachweis zu führen, dass er mit der Betriebsstätte tatsächlich 
im Aufnahmemitgliedstaat angesiedelt ist und dort wirklichen wirtschaftlichen Tätig-
keiten nachgeht, aber diese Möglichkeit in der wirtschaftlich und steuerlich vergleich-
baren Situation einer ausländischen Kapitalgesellschaft besteht? 
 

  
3. Finanzgerichtsordnung: Pflicht zur elektronischen Kommunikation auch bei Kla-

geanbringung beim Finanzamt 
Urteil vom 07.10.2025, Az: IX R 7/24 
Die nach § 47 Abs. 2 Satz 1 der Finanzgerichtsordnung (FGO) eröffnete Möglichkeit, 
die Klage fristwahrend bei der Finanzbehörde anzubringen, befreit sogenannte profes-
sionelle Einreicher nicht von der Pflicht, die in § 52d i.V.m. § 52a FGO geregelten 
Formvorgaben zu wahren. 
 

  
4. Finanzgerichtsordnung: Verhältnis zwischen § 47 Abs. 2 und § 52d FGO 

Urteil vom 17.09.2025, Az: X R 11/24, X R 12/24 
1. Ein Steuerberater, der eine Klage nach Inkrafttreten des § 52d Satz 2 der Finanzge-
richtsordnung (FGO) gemäß § 47 Abs. 2 FGO in Papierform bei dem Finanzamt an-
bringt, das die angefochtene Entscheidung erlassen hat, würde sich --selbst wenn § 47 
Abs. 2 FGO durch § 52d Satz 2 FGO suspendiert würde, was hier nicht zu entscheiden 
ist-- bis zur Veröffentlichung der ersten Entscheidungen, in denen die Möglichkeit ei-
ner Klageerhebung nach § 47 Abs. 2 FGO verneint wird, in einem unverschuldeten 
Rechtsirrtum befinden. Daher ist ihm --bei Erfüllung der weiteren Voraussetzungen 
des § 56 FGO-- jedenfalls Wiedereinsetzung in den vorigen Stand zu gewähren. 
 
2. Auch bei einem fachkundigen Prozessbevollmächtigten begründet ein Irrtum über 
das einzuhaltende Verfahrensrecht nicht stets ein die Wiedereinsetzung ausschließen-
des Verschulden. Zwar kann ein Rechtsirrtum im finanzgerichtlichen Verfahren eine 
Fristversäumnis meist nicht entschuldigen. Jedoch kommt bei Irrtümern über verfah-
rensrechtliche Fragen, die im Zeitpunkt der Vornahme der Verfahrenshandlung weder 
durch das Gesetz noch durch die (höchstrichterliche) Rechtsprechung geklärt waren, 
die Gewährung von Wiedereinsetzung in Betracht. 
 

  
5. Finanzgerichtsordnung: Nutzungspflicht des besonderen elektronischen Steuer-

beraterpostfachs vor Zugang des Registrierungsbriefs 
Urteil vom 01.10.2025, Az: X R 31/23 
1. Der Senat verfolgt seine Auffassung, die maßgebenden gesetzlichen Bestimmungen 
zum besonderen elektronischen Steuerberaterpostfach (beSt) seien dahingehend auszu-
legen, dass dieses Postfach dem einzelnen Steuerberater erst dann zur Verfügung 
stehe, wenn er den für die Erstanmeldung zu diesem Postfach erforderlichen Registrie-
rungsbrief erhalten habe, nicht weiter. 
 
2. Wenn ein Steuerberater vor Zugang des Registrierungsbriefs eine Klage im Ein-
klang mit den entsprechenden Hinweisen der Bundessteuerberaterkammer nicht über 
das beSt erhebt, liegt zwar grundsätzlich ein Wiedereinsetzungsgrund im Sinne von § 
56 der Finanzgerichtsordnung vor (Beschluss des Bundesverfassungsgerichts vom 
23.06.2025 - 1 BvR 1718/24, Deutsches Steuerrecht --DStR-- 2025, 1698; Senatsurteil 
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vom 06.08.2025 - X R 13/23, DStR 2025, 2080). Jedoch setzt auch in einem solchen 
Fall die Gewährung von Wiedereinsetzung in den vorigen Stand die Nachholung der 
versäumten Rechtshandlung innerhalb der für die Stellung des Wiedereinsetzungsan-
trags geltenden Frist voraus. 
  

 

 


